
Prognostische Fragen bei der
Straf(rest)aussetzung – oder:
Was kann die Strafrechts-
praxis aus der Prognose-
forschung lernen?
Von Gerhard Spieß

Prognostische Fragestellungen wirft das
Strafrecht dort auf, wo es um zukunfts-
bezogene Entscheidungen geht; wo es

also nicht mehr darum geht, vergangenheitsori-
entiert Tatumstände und Tatschuld festzustel-
len, sondern zukunftsorientiert die dem Straf-
zweck am besten dienliche, im Hinblick auf
die künftige Entwicklung zweckmäßige Ent-
scheidung zu bestimmen.

Daß und auf welche Strafzwecke hin solche
Entscheidungen zu treffen sind, legt das Straf-
recht fest. Wie wir aber die künftige Entwick-
lung einschätzen können, und wie sich die pro-
gnostisch zu erwägende und begründende
Entscheidung auf die künftige Legalbewährung
mutmaßlich auswirken wird, dies ist eine em-
pirische und nur empirisch zu beantwortende
Frage. 

Der Praktiker prognostiziert ›intuitiv‹ auf-
grund seiner Alltagserfahrung, die systema-
tisch verzerrt ist; und was die strafrechtliche
Prognoseforschung angeht, die ja angetreten
ist, um die Mängel der intuitiven Prognosestel-
lung zu überwinden, so scheint, wie dies
Rasch1 formuliert hat, wohl vor allem darin
Übereinstimmung zu bestehen, daß verläßliche
Kriminalprognosen über einen längeren Zeit-
raum nicht möglich seien.

Prophetie oder Prognose?

Mit dieser Antwort sollten wir uns nicht zu-
friedengeben, nicht etwa, weil die Antwort
falsch ist, sondern weil es die Antwort auf die
falsche Frage ist: Es geht eben nicht darum,
das künftige Legalverhalten einer bestimmten
Person in zwei, drei oder fünf Jahren zu pro-
phezeien; Prophetien solcher Art hat die seriö-
se Sozialwissenschaft nicht anzubieten; und
derlei Prophetien werden vom Strafrecht auch
nirgends verlangt.

Was ist der Unterschied zwischen Prophetie
und Prognose? Der Prophet wird genau und
unbedingt den Termin des nächsten Weltunter-

gangs voraussagen. Eine wissenschaftlich be-
gründete Prognose kann das nicht; sie kann al-
lenfalls Bedingungen und Handlungsstrategien
nennen, die nach dem Stand unseres Wissens
geeignet sind, etwa den Ruin der Biosphäre zu
beschleunigen oder aber erkannten ungünstigen
Entwicklungen gegenzusteuern.

Darin liegt die praktische Dimension einer
seriösen Prognose: sie formuliert nicht unbe-
dingte Aussagen wie die Prophetie, sondern sie
bezeichnet die Bedingungen, die nach dem
Stand unseres Wissens die künftige Entwick-
lung in der einen oder anderen Richtung beein-
flussen können; darin liegt ihre praktische, auch
ihre strafrechtspraktische Dimension. Hierfür
ist nicht prophetische Begabung oder der
berüchtigte klinische Blick vonnöten,  sondern
vor allem eine systematische Auswertung unse-
res Wissens um die tatsächlichen Wirkungen
der strafrechtlichen Sanktionen und Maßnah-
men.

Bevor wir uns mit vorschnellen Antworten
zufrieden geben, sollten wir uns also mit der
richtigen Fragestellung vertraut machen. Die
folgenden Überlegungen dazu lassen sich in
drei Thesen zusammenfassen:

1. These: Die Antworten der traditionellen
Prognoseansätze sind untauglich, weil sie Ant-
worten auf die falsche Frage sind.

2. These: Es geht nicht um unbedingte Pro-
gnosen im Sinne der Prophetie künftigen indi-
viduellen Verhaltens, sondern um bedingte
Prognosen, die uns etwas über die Erfolgsaus-
sichten von justiziellen Entscheidungs- und
Handlungsstrategien sagen, also nicht um die
Vorhersage der Legalbewährung, sondern um
die Auszeichnung von Bedingungen für eine
günstige oder ungünstige Beeinflussung der
künftigen Legalbewährung durch die Wahl
zwischen strafrechtlichen Reaktionsalternati-
ven.

3. These: Strafrechtspraxis und Kriminolo-
gie verfügen durchaus über hinreichend be-
währtes Erfahrungswissen, das für die progno-
stischen Fragestellungen fruchtbar gemacht
werden kann.

Was kann der traditionelle Prognosean-
satz der Strafrechtspraxis an die Hand
geben (und warum nicht)? 

Ein zweck- und damit folgenorientiertes
Strafrecht ist gehalten, sich Rechenschaft zu
geben über die Wirkungen, die vom Einsatz des

strafrechtlichen Instrumentariums ausgehen;
nur soweit diese geeignet sind, den Strafzweck
zu erreichen, können sie als erforderlich ge-
rechtfertigt und verantwortet werden. 

Darum geht es bei den prognostischen Fra-
gestellungen im Strafrecht im Zusammenhang
mit der Entscheidung zwischen bedingt oder
unbedingt zu verhängender Freiheitsstrafe, bei
der Frage einer Straf(rest)aussetzung oder von
Vollzugslockerungen: Wie wird sich die zu
treffende Entscheidung bewähren, gemessen an
der künftigen Legalbewährung? 

Hierüber allerdings hat der Rechtsanwender
im Regelfall keine oder aber höchst selektive
Rückmeldung: gerade in prognostischer Hin-
sicht wird der Erwartungshorizont der Straf-
rechtspraxis geprägt vom Erfahrungshorizont
der Befassung insbesondere mit den rückfälli-
gen Straftätern (und deren Merkmalen), also
mit denen, die als Rückfällige im Widerrufs-
verfahren und im erneuten Strafverfahren er-
scheinen. Diese Teilgruppe (und nicht etwa die
der nicht mehr rückfällig Gewordenen) bildet
die scheinbar prägnante Erfahrungsbasis der
richterlichen Alltagstheorien und der intuitiven
richterlichen Prognosen.2 Diejenigen, die nicht
wiederkommen, die Bewährungsprobanden, die
sich bewährt haben, sieht der Rechtsanwender
dagegen nicht mehr. 

Hier liegt das methodische Grundproblem
der richterlichen Eindrucksbildung, auf der ja
die intuitive Prognosestellung beruht: die Le-
galbewährung, über die prognostische Erwä-
gungen anzustellen sind, ist ein Prozeß, der
letztlich mit Bewährung oder Nichtbewährung,
mit Straffreiheit oder erneuter Straffälligkeit
endet. Aber: Nur die negative Variante dieses
Prozesses ist für den Strafrechtler wahrnehm-
bar und geht in seine Eindrucksbildung ein.
Diejenigen Fälle, und die Merkmale all derje-
nigen Fälle, in denen eine positive Entwick-
lung (vielleicht sogar erwartungswidrig) einge-
treten ist, kommen nicht mehr in den
Wahrnehmungshorizont der Strafrechtspraxis.
Genauso wenig kommt in den Wahrnehmungs-
horizont, welches denn die Bedingungen wa-
ren, unter denen es gerade in den Fällen er-
wartungswidriger Bewährung zu einem trotz
ungünstiger Ausgangsbedingungen schließlich
günstigen Verlauf gekommen ist - doch eben
das sind die Fälle, aus denen am meisten zu
lernen wäre, wie dies etwa die kriminologische
Karriereabbruchforschung tut. Die Alltags-
wahrnehmung der Strafrechtspraxis und damit
auch ihr Prognosedenken ist geprägt durch eine
einseitige, systematisch negative Auswahl
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der Fälle, über die sie Rückmeldung bekommt,
nämlich eben der Negativfälle der Nicht-Be-
währung. 

Folgen dieser systematischen Selektion für
das richterliche Prognosedenken sind
– die tendenzielle Überschätzung des Rück-

fallrisikos und insbesondere der prognosti-
schen Bedeutung der Vorstrafenbelastung
und anderer Negativmerkmale der früheren
Legal- und Sozialbiographie; 

– die Dominanz der Vorstrafenbelastung in der
prognostischen Eindrucksbildung und in der
Strafzumessung.
Die strafrechtliche Prognoseforschung3

suchte das Manko der Selektivität der Wahr-
nehmung der Strafrechtspraxis zu korrigieren
durch die Berücksichtigung beider Varianten
der künftigen Legalentwicklung, Rückfällig-
keit und Bewährung: Untersucht und verglei-
chend einander gegenübergestellt wurden
Gruppen von Verurteilten, die sich, etwa nach
einer Straf(rest)aussetzungsentscheidung, teils
bewährt, teils nicht bewährt hatten. Merkmale
(und Merkmalskombinationen), die – meist aus
den Strafverfahrensakten gewonnen – mit der
späteren Legalbewährung in statistischem Zu-
sammenhang standen, wurden zusammenge-
stellt, häufig in Form der statistischen Progno-
setafeln, die es dem Praktiker erlauben sollen,
anhand der so ausgezeichneten
Risikomerkmale im Einzelfall ei-
nen Probanden einer bestimmten
Risikogruppe zuzuordnen. In den
50er und 60er Jahren entstand so
eine ganze Reihe strafrechtlicher
Prognosestudien; sie bestehen im
wesentlichen aus einer Auswahl
von Merkmalen, die auf ihre pro-
gnostische Relevanz geprüft und
zu sog. Prognosetafeln zusam-
mengestellt wurden. 

Doch wie sollen die für die Pro-
gnose bedeutsamen Anknüp-
fungsmerkmale bestimmt wer-
den? Dazu braucht man eigentlich
eine Theorie, welche die für Er-
klärung des Rückfallprozesses
und damit auch für Prognose rele-
vanten Anknüpfungstatsachen
auszeichnet. Juristen sind den
Umgang mit Theorien nicht ge-
wohnt, dafür um so mehr den
Umgang mit Akten. So ist es
nicht verwunderlich, daß es vor
allem die in den Strafakten doku-
mentierten Belastungen sozialer
und insbesondere strafrechtlicher
Art sind, die in Prognosetafeln
(wie auch in das ›intuitive‹ Pro-
gnosedenken des Praktikers) Ein-
gang gefunden haben. 

Ein anschauliches Beispiel
hierfür ist die, auch in der Lehr-
buchliteratur häufiger zitierte, in

den 60er Jahren von Meyer in einer juristi-
schen Dissertation entwickelte Schlechtpunkt-
Prognosetafel, welche 21 Merkmale für die
Prognose des Bewährungsrisikos bei einer
Straf(rest)aussetzung aufführt (s. Kasten).

Bei der Konstruktion ging der Autor dieser
Prognosetafel nicht anders vor als der Prakti-
ker: er entnahm den Verfahrensakten, was alles
über das Vorleben des Probanden bekannt (d.h.
aktenkundig) geworden war – überwiegend,
wie ein Blick auf den Merkmalskatalog zeigt,
aus Anlaß früherer Strafverfahren oder im Ge-
folge früherer Strafmaßnahmen (und durchweg
Negativmerkmale, die einer gegenwärtigen
günstigen Beeinflussung garnicht mehr zugäng-
lich sind: Die Prognose kann in der Logik die-
ser Prognosetafel durch jede weitere strafrecht-
liche Intervention nur noch schlechter,
keinesfalls aber besser werden). Der Unter-
schied zur ›intuitiven‹ Prognosestellung liegt
darin, daß in einer Stichprobe ermittelt wird,
wieviele der Verurteilten mit bestimmten Merk-
malshäufungen sich später bewährt haben oder
aber rückfällig wurden. In der genannten Pro-
gnosetafel nach Meyer wird so den 35% Pro-
banden mit 0 bis 2 Punkten eine Rückfallrate
von nur 22% zugeordnet, den 15% der Proban-
den mit mehr als 6 Punkten dagegen ein Rück-
fallrisiko von 100%. Die größte Gruppe aller-

dings – auf sie entfallen 50% der Probanden –
macht das Mittelfeld der Probanden mit einer
mittleren Zahl von Schlechtpunkten (3 bis 6)
aus; diese wird ein Rückfallrisiko von 58% zu-
geordnet. Mit anderen Worten: Wo nicht von
vornherein eine sehr geringe oder aber über-
durchschnittlich hohe (insbesondere strafrecht-
liche) Vorbelastung vorliegt – und hier fühlt
sich auch der ›intuitiv‹ prognostizierende Prak-
tiker in seinem Urteil allemal sicher – hilft auch
das Verfahren der statistischen Prognosetafel
nicht weiter, nämlich im großen Mittelfeld der
Fälle mit nicht a priori eindeutiger Gut- oder
Schlechtprognose. Dies ist denn auch der
Haupteinwand, der traditionell gegen derartige
Prognoseverfahren vorgebracht wird, zumal
sich gezeigt hat, daß auch weitaus elaboriertere
statistische Verfahren (mit regressionsanaly-
tisch gewonnenen Gewichten anstelle eines
simplen Schlechtpunktverfahrens oder mit der
Bildung spezifischer Merkmalskombinationen
in den sog. Strukturprognosetafeln) ebenso we-
nig geeignet sind, das breite Mittelfeld aufzu-
hellen, wie die naiven Schlechtpunktverfahren.
Versuche, diesem Manko durch den Einsatz
komplexerer statistischer Verfahren abzuhelfen,
müssen deshalb heute als definitiv gescheitert
gelten.4 Insofern wird zurecht bezweifelt, daß
diese Verfahren gegenüber der intuitiven Pro-

gnosepraxis einen Fortschritt dar-
stellen könnten.

Gewichtiger als dieser Umstand
sind allerdings die inhaltlichen Ein-
wände, denen die traditionellen sta-
tistischen Prognoseansätze (ebenso
wie die intuitive Alltagsprognose)
ausgesetzt sind: Nicht in der un-
zulänglichen Antwort, die diese
Prognoseverfahren geben, liegt ihr
Hauptmangel, sondern schon in der
verfehlten Fragestellung, die die-
sen Ansätzen zugrundeliegt.

Prognoseforschung: Thema
verfehlt?

Denn aus Sicht der strafrechtli-
chen Entscheidungssituation, in der
die Frage nach der Straf(rest)aus-
setzungsprognose (§§21, 88 JGG;
§§ 56ff., 64 ff. StGB) oder der Ver-
tretbarkeit von Lockerungs- und Er-
probungsmaßnahmen im Strafvoll-
zug (StVollzG §§ 11; 13 i.V.m. § 2)
aufgeworfen wird, geht es nicht
darum und kann nicht darum ge-
hen, aus Kenntnis von Anknüp-
fungstatsachen aus dem Vorleben
des Probanden dessen künftige Le-
galbewährung zu prophezeien. Und
zwar aus tatsächlichen Gründen
nicht, und auch aus rechtlichen
Gründen nicht.
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Schlechtpunkt-Prognosetafel nach Meyer

1. Kriminalität bei mindestens einem Elternteil,
2. chronische Trunksucht bei mindestens einem Elternteil,
3. Scheidungskind (…)
4. Aufenthalt im Erziehungsheim (…),
5. Ausreißer aus Erziehungsheim,
6. (…) mindestens zweimal sitzengeblieben oder Schulschwänzer (…),
7. häufiger Arbeitsstellenwechsel,
8. Beginn der Kriminalität vor Vollendung des 15. Lebensjahres,
9. mindestens fünf Straftaten durchschnittlich jährlich seit Straf-

mündigkeit,
10. mindestens zwei (wenigstens teilverbüßte) Freiheitsstrafen,
11. mindestens zweimal Jugendarrest (…),
12. Rückfall innerh. 3 Monaten nach (evtl teilweiser) Verbüßung der

letzten Vorstrafe,
13. mindestens 60 Prozent der seit Strafmündigkeit verübten Straftaten

sind ohne Tatgenossen begangen,
14. jeder der Tatgenossen, die an den seit Strafmündigkeit des Proban-

den begangenen Delikten beteiligt waren, hat durchschnittl. minde-
stens bei 5 dieser Straftaten mitgewirkt,

15. Betrug vor Vollendung des 21. Lebensjahres,
16. gewerbsmäßige Unzucht vor Vollendung des 21. Lebensjahres,
17. Widerstandsleistung gegen die Staatsgewalt vor Vollendung des 21.

Lebensjahres,
18. Betteln oder Landstreicherei vor Vollendung des 21. Lebensjahres,
19. interlokale Kriminalität (in mindestens 2 verschiedenen Amts-

gerichtsbezirken),
20. mindestens 5 Hausstrafen während Verbüßung der zur Zeit voll-

streckten Strafe,
21. Ausreißer aus der Jugendstrafanstalt (…)

Meyer, F.: Der gegenwärtige Stand der Prognoseforschung in Deutschland.
MSchrKrim 48, 1965, 225-246; hier (gekürzt) nach Kaiser, G.: Kriminologie. Ein
Lehrbuch. 2. Aufl. Heidelberg 1988, S. 880-881.
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Aus tatsächlichen Gründen nicht, weil die
strafrechtliche Prognoseforschung gerade eines
gezeigt hat (auch wenn sie ursprünglich ange-
treten war, das Gegenteil zu zeigen): Durch die
frühere Sozial- und Legalbiographie ist die
künftige Entwicklung im Regelfall eben gerade
nicht derart festgelegt, daß sich auf deren
Kenntnis eine wissenschaftlich vertretbare und
praktisch brauchbare Prognose der künftigen
Legalbewährung stützen ließe. Der Versuch,
die Prognose am Ausmaß früherer Belastungen
in sozialer und rechtlicher Hinsicht festzuma-
chen, führt vielmehr, wie dies inzwischen um-
fänglich belegt ist, insbesondere zu einer syste-
matischen Überschätzung des Rückfallrisikos
(das Problem der ›falschen Positiven‹):5 »Pro-
gnosen werden auch für relativ kurze Zeiträu-
me mit unvertretbar hohen Raten falscher Vor-
hersagen erkauft, so daß individuelle Interven-
tions- und/oder Sanktionsentscheidungen
darauf nicht zu gründen sind. (…) Die Karrie-
reverläufe sind entscheidend durch das Kon-
troll- und Justizsystem selbst mitbestimmt«.6

Im Regelfall ist die Situation also insoweit of-
fen, daß für das große Mittelfeld der im Straf-
recht prognostisch zu beurteilenden Fälle eine
statische Prognose auf Basis der Kenntnis ge-
genwärtig bekannter Anknüpfungsbedingun-
gen (also v.a. der Legal- und Sozialbiographie)
fehlgeht. Eine solche Extrapolation von der
vergangenen auf die künftige Entwicklung un-
terliegt zwei grundlegenden Fehleinschätzun-
gen:
– der Überschätzung der Bedeutung stabiler

Persönlichkeitseigenschaften, wie sie auch
der älteren Psychodiagnostik noch eigen
war,7 wie auch der Perseveranz (d.h.: konsi-
stenter Delikts- und Handlungsmuster i.S.d.
›modus operandi‹8 bei rückfälligen Tätern);

- der Unterschätzung des Einflusses situativer
Bedingungen.9

Dies ist nun allerdings nicht die schlechte,
sondern die gute Nachricht, die uns die Pro-
gnoseforschung vermittelt: Auch der vorbela-
stete Proband ist durch seine bisherige Biogra-
phie noch nicht auf eine weitere negative
Fortentwicklung festgelegt – es sei denn, er
wird durch eine auf diese Vorbelastungen ge-
gründete strafrechtliche Negativentscheidung
auf eine Fortsetzung seiner Vollzugskarriere
festgelegt, die dann (nicht nur in der Logik der
Meyer’schen Prognosetafel) zu einer Ver-
schlechterung der Prognose beitragen wird.

Es geht nicht um die Extrapolation
einer schlechten Vergangenheit,
sondern um Alternativen für eine
bessere künftige Entwicklung

Die naive Erwartung, aufgrund der zum
Zeitpunkt des Urteils vorliegenden und be-
kannten Anknüpfungspunkte eine hinreichend
sichere Prognose stellen zu können, geht nicht

nur in tatsächlicher Hinsicht fehl; sie geht auch
in rechtlicher Hinsicht fehl: 

Bei den klassischen Prognosefragen im Straf-
recht (Strafaussetzung/Strafrestaussetzung zur
Bewährung, Vollzugslockerungen) bezieht sich
die Frage stets auf eine spezialpräventiv zu be-
gründende Entscheidung zwischen Alternati-
ven: prognostisch zu beurteilen ist, wie die Ent-
scheidung zwischen den rechtlich vorgegebenen
Interventionsalternativen (hier insbesondere:
Strafaussetzung vs. Strafvollzug) sich mutmaß-
lich auf die künftige Entwicklung des Verurteil-
ten auswirken wird. Gerade auf diese – die ei-
gentlich praxisrelevante – Frage geben die
rückwärtsgewandt-statischen Prognoseansätze
überhaupt keine Antwort, so, als ginge von der
prognostisch zu begleitenden strafrechtlichen
Entscheidung überhaupt kein Einfluß auf die
Bedingungen der künftigen Sozial- und Legal-
biographie des Verurteilten aus. Das Gesetz for-
dert indessen ausdrücklich, so etwa bei der Aus-
setzungsentscheidung, neben Persönlichkeit,
Vorleben und Tatumständen die Lebensverhält-
nisse des Verurteilten »und die Wirkungen zu
berücksichtigen, die von der Aussetzung für ihn
zu erwarten sind« (§§ 56 I, 57 I StGB); auch bei
Vorliegen ungünstiger Ausgangsbedingungen
hat der Richter »… insbesondere auch die mög-
lichen Wirkungen von Weisungen sowie der Be-
treuung durch einen Bewährungshelfer außer-
halb des Vollzugs zu berücksichtigen«, wie das
Bundesverfassungsgericht zu den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an die für Kriminal-
prognoseentscheidungen notwendige Sachver-
haltsaufklärung ausführt; erkannte Risiken sind,
so der Tenor dieser BVerfG-Entscheidung, noch
kein Grund, eine Strafrestaussetzung zu verwei-
gern, sondern müssen Anlaß für Überlegungen
sein, durch welche Maßnahmen erkannte oder
mutmaßliche Risiken am ehesten gesenkt wer-
den können.10

Das Gesetz geht also explizit davon aus, daß
die künftige Legalbewährung nicht statisch
oder unbedingt prognostizierbar ist, sondern
daß zu erwägen ist, wie diese durch die Wahl
zwischen Alternativen (hier: Strafvollzug vs.
Strafaussetzung zur Bewährung, ggf. i.V. mit
Bewährungsunterstellung, Weisungen, flankie-
renden therapeutischen Maßnahmen) mutmaß-
lich beeinflußt werden wird. Im oben exempla-
risch vorgestellten Prognosekalkül mit seiner
ausschließlichen Konzentration auf Merkmale
der früheren Sozialisations- und Legalbiogra-
phie, die (von der Trunksucht der Eltern über
Heimaufenthalte bis zur Vorstrafenbelastung)
einer gegenwärtigen und günstigen Beeinflus-
sung garnicht mehr zugänglich sind, finden
derartige Überlegungen keinen Anknüpfungs-
punkt. Als Anknüpfungstatsachen für eine den
strafrechtlichen Anforderungen genügende
Prognose müssen deshalb zwingend insbeson-
dere solche Bedingungen in Betracht gezogen
werden, welche die künftige Legalbewährung
beeinflussen können – Bedingungen, die durch

die zu treffende Alternativentscheidung gesetzt
oder doch beeinflußt werden (und ja ausdrück-
lich beeinflußt werden sollen).

Es geht, um es methodisch zu formulieren,
nicht um eine un-bedingte oder statische Vor-
hersage, gewissermaßen eine Prophetie, son-
dern stets um eine bedingte Alternativ- oder
Interventionsprognose: Es geht um die Aus-
zeichnung von Bedingungen, die für Resoziali-
sierung und künftige (nicht die vergangene)
Legalbewährung bedeutsam sind oder werden
können, im positiven oder negativen Sinne;
und es geht um eine Einschätzung, welche der
Entscheidungsalternativen mutmaßlich besser
geeignet ist, diese für die künftige Bewährung
kritischen Bedingungen in einem günstigen
Sinne zu beeinflussen.

Gerade bei als ungünstig erkannten Aus-
gangsbedingungen kann ja die Verfügbarkeit
der Bewährungshilfe oder anderer Institute der
Entlassenenhilfe bis hin zur flankierenden am-
bulanten therapeutischen Begleitung jene Be-
dingungen erst herstellen, unter denen eine
günstige Beeinflussung im Sinne des Straf-
zweckes und in Richtung auf Resozialisierung
erwartbar wird; das Gesetz sieht denn auch
ausdrücklich an eben dieser Stelle vor, daß das
Gericht Anordnungen treffen kann (Be-
währungsunterstellung ggf. mit besonderen
Weisungen, »… wenn [der Verurteilte] dieser
Hilfe bedarf, um keine Straftaten mehr zu be-
gehen«, § 56c StGB), die geeignet sind, die
Wahl der ambulanten Alternative aussichtsrei-
cher oder überhaupt erst vertretbar zu machen. 

Die mit den verfügbaren Alternativen ver-
bundenen Interventionsmöglichkeiten und mut-
maßlichen Einwirkungen auf den Verurteilten
selbst werden damit zum Anknüpfungspunkt
der prognostischen Erwägung: Das Gericht
selbst, so die Logik der strafrechtlichen Ent-
scheidungssituation, setzt Bedingungen in der
einen oder anderen Richtung, die sich auf die
künftige Legalbewährung mutmaßlich günstig
oder ungünstig auswirken können. 

Damit geht der Gesetzgeber (in Überein-
stimmung mit der Forschungslage, aber im Ge-
gensatz zu den Prämissen der diskutierten Pro-
gnoseansätze) davon aus, daß die Situation des
Straftäters zum Zeitpunkt der prognostisch zu
fundierenden Entscheidungsfindung offen ist
für eine spezialpräventive Beeinflussung: Im
Zentrum der strafrechtlichen Prognosefragen
steht die Frage nach der spezialpräventiv ver-
tretbaren und aussichtsreicheren Entscheidung
unter den vorgegebenen Reaktionsalternativen.

Die vieldiskutierte ›Mittelfeldproblematik‹
der statistischen Prognosetafeln ist in der straf-
rechtlich-kriminologischen Literatur überwie-
gend (miß)verstanden worden als methodi-
sches Problem, das der praktischen Umsetzung
einer erfahrungswissenschaftlich begründeten
Prognose im Strafverfahren entgegensteht. Für
ein folgenorientiertes Strafrecht bezeichnet in-
dessen die (aus Sicht der vergangenen Bela-

NEUE KRIMINALPOLITIK – 1/1996 33

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1996-1-31 - Generiert durch IP 216.73.216.208, am 22.06.2026, 00:41:35. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-1996-1-31


stungen) prognostische Offenheit der Situation
das eigentliche Feld, in dem, weil durch die
Vergangenheit eben nicht deterministisch fest-
gelegt, sich strafzweckorientierte Erwägungen
bewegen und in dem erst die prognostische
Fragestellung des Strafrechts zum Tragen
kommt: In welche Richtung können die ver-
fügbaren Alternativen das Risiko verändern?
Wie können erkannte Risiken durch geeignete
Maßnahmen gemindert und kalkulierbar ge-
macht werden? Was kann veranlaßt werden,
um, wo die Bedingungen sich ungünstig dar-
stellen, günstigere Bedingungen für eine künf-
tige Legalbewährung zu schaffen?

Das Strafrecht kennt Alternativen

Der Gesetzgeber hat sich nicht damit beg-
nügt, für die Aussetzung des Vollzugs von Frei-
heitsstrafen eine Aussetzungsprognose zu for-
dern; er hat im Sinne des Resozialisierungsge-
botes mit der Institution der Bewährungshilfe
eine Einrichtung geschaffen, die es insbesonde-
re dort, wo erkannte Belastungen und Risiken
die Prognose a priori problematisch erscheinen
lassen, ermöglichen soll, die Strafaussetzung zu
nutzen, günstigere Bedingungen für die Legal-
bewährung zu schaffen, als der Strafvollzug dies
vermag, um so aktiv auf eine Verbesserung der
Prognose hinzuwirken. Dadurch wird gerade in
den Fällen manifester Vorbelastung die Straf-
aussetzung als Alternative zum Vollzug der
Freiheitsstrafe vertretbar. So hat sich die Straf-
aussetzung zur Bewährung neben der Geldstrafe
inzwischen zur wichtigsten Alternative zum
Freiheitsentzug entwickelt, nicht zuletzt auf-
grund der Verfügbarkeit der Bewährungshilfe,
der es gelang – trotz teilweise widriger gesamt-
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (vgl. die
in den vergangenen Jahren verschärften Pro-
blemlagen bez. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot,
Drogenabhängigkeit etc.) – sozialarbeiterische
Integrationshilfen bereitzustellen.

Tatsächlich wird Strafaussetzung heute nicht
mehr nur einer prognostisch besonders günstig
beurteilten Minderheit der zu Jugend- oder Frei-
heitsstrafe Verurteilten gewährt: Drei Viertel der
Jugend- und Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr
(1975: 70%; 1992: 76%) werden zur Be-
währung ausgesetzt; von den nur bei Vorliegen
›besonderer Umstände‹ aussetzungsfähigen Ju-
gend-und Freiheitstrafen wurden 1975 12%,
1992 dagegen 58% zur Bewährung ausgesetzt.

Von der ausnahmsweise gewährten Vergün-
stigung ist die Strafaussetzung zur Bewährung
damit faktisch zu einem eigenständigen Recht-
sinstitut geworden, das, neben dem Ausbau der
Geldstrafe, eine wesentliche Rolle bei der
Zurückdrängung des Anteils der stationären
Sanktionen spielt (s. Schaubild 1). Namentlich
in Verbindung mit der Bewährungsunterstel-
lung hat sich die Strafaussetzung dabei zum
wichtigsten Instrument für die Vermeidung von

oder den Ausweg aus Vollzugskarrieren beim
stärker belasteten Teil der Verurteiltenpopulati-
on entwickelt (s. Schaubild 2). Insbesondere
dem gewachsenen Vertrauen der Strafrecht-
spraxis in die fachliche Arbeit der Be-
währungshilfe ist es zu danken, daß die Straf-
aussetzung heute einen großen Teil der
Population erreicht, die nach älterer Entschei-
dungspraxis noch eindeutig zur Zielgruppe des
Strafvollzugs gehörte. 

Dabei war es lange Zeit strittig, ob die Straf-
aussetzung geeignet ist, auch den »harten
Kern« der früher noch regelmäßig stationär
Sanktionierten zu erreichen, insbesondere, ob
eine Strafaussetzung bei bereits vorbestraften
Tätern überhaupt prognostisch vertretbar ist.
Die inzwischen aufgrund der tatsächlichen
Entwicklung der Aussetzungspraxis verfügbare
Erfahrungsbasis erlaubt es, zu prüfen, zu wel-
chen Ergebnissen eine solche Ausweitung der
Strafaussetzung hin zu den vorbelasteten (im
Sinne etwa der Meyerschen Prognosetafel da-
mit als problematisch eingeschätzten) Proban-
dengruppen tatsächlich geführt hat.

So konnte in einer vom Verf. durchgeführten
Untersuchung an einer relativ hoch vorbelaste-
ten Gruppe von heranwachsenden Be-
währungsprobanden (durchweg mit Untersu-
chungshafterfahrung und hinsichtlich straf-
rechtlicher und sozialer Belastungsmerkmale
den Insassen des Jugendvollzugs vergleich-
bar)11 die Bedeutung der Integrationsprobleme
in der Nachentlassungssituation im Vergleich
zu den strafrechtlichen und sozialen Vorbela-
stungen untersucht werden. Merkmale der so-
zialen Vorbelastung, etwa Arbeitslosigkeit zum

Tatzeitpunkt, erwiesen sich für den späteren
Bewährungserfolg als irrelevant – ganz anders
als die erfolgreiche Vermittlung eines Arbeits-
oder Ausbildungsverhältnisses in der Be-
währungszeit oder die Einleitung von Ent-
schuldungsmaßnahmen, die mit einem positi-
ven Ausgang des Bewährungsverfahrens in Zu-
sammenhang standen. Wurden diese und
weitere12 Merkmale der Situation nach der
Aussetzungsentscheidung bis zum Ende des er-
sten Quartals nach Bewährungsunterstellung
zu einem Belastungsindex zusammengefaßt, so
zeigte sich schon zu diesem Zeitpunkt ein
deutlicher Zusammenhang mit dem späteren
Ausgang des Bewährungsverfahrens, und zwar
insbesondere bei den Probanden, die bereits er-
heblich (mit früherer Verurteilung zu einer Ju-
gendstrafe) vorbelastet waren: Von allen Pro-
banden ohne eine solche Vorstrafenbelastung
erhielten 35% einen Widerruf, von denen mit
Vorstrafe dagegen 59%, insoweit (nach Vorbe-
lastung wie Bewährungserfolg) vergleichbar
der Bewährungsprognose für das breite ›Mit-
telfeld‹ in der Prognosetafel nach Meyer.
Berücksichtigt man jedoch die Integrationsbe-
dingungen zum Ende des ersten Quartals der
Bewährungszeit, so zeigt sich: Von der Gruppe
der vorbestraften Probanden (mit a priori also
eher ungünstiger Prognose) wurden, sofern
sich die Bedingungen zu Beginn der Be-
währungszeit günstig beeinflussen ließen, 36%
widerrufen, dagegen 75% von den vorbestraf-
ten Probanden mit ungünstiger Ausprägung der
Integrationsbedingungen. Macht der ›Effekt‹
günstiger oder ungünstiger Integrationsbedin-
gungen in der Bewährungszeit bei den vorbe-
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straften Probanden somit 39 Prozentpunkte
aus, so ist dieser Effekt (mit 34 vs. 36 % Wi-
derrufsrate) bei den Probanden ohne Vorstra-
fenbelastung vergleichsweise gering. Mit ande-
ren Worten: Von möglichen Einwirkungen der
Arbeit der Bewährungshilfe auf die Integrati-
onsbedingungen in der Bewährungszeit haben
insbesondere die bereits erheblich (strafrecht-
lich wie sozial) vorbelasteten Probanden profi-
tiert; das negative Gewicht, das bei traditionel-
ler prognostischer Sichtweise der Vorstrafenbe-
lastung zugeschrieben wird, wird praktisch
vollständig kompensiert, wenn es gelingt, die
Situation nach erfolgter Verurteilung und Un-
terstellung im Sinne der genannten Integrati-
onsbedingungen günstig zu beeinflussen. Hätte
die Aussetzungsentscheidung sich – rückwärts-
gewandt – am Merkmal der Vorstrafenbela-
stung orientiert, so wären gerade diejenigen
Probanden von einer Bewährungsunterstellung
ausgeschlossen geblieben, die ausweislich des
späteren Ausgangs der Bewährungsverfahren
am meisten von der Strafaussetzung profitieren
konnten. 

Dieses Ergebnis wird nur dann erwartungs-
widrig erscheinen, wenn man sich am traditio-
nellen, statischen Prognosemodell orientiert.
Es bestätigt indessen die Tendenz der Recht-
sprechung, gerade bei ungünstiger Ausgangsla-
ge von einer Bewährungsunterstellung eher die
Möglichkeit einer günstigen Beeinflussung von
für die künftige Entwicklung kritischen Inte-
grationsbedingungen zu erwarten. Für die hier
betrachteten Risikomerkmale der Nachentlas-
sungssituation gilt zudem, daß sie durch den
Strafvollzug eher negativ, schwerlich aber po-
sitiv beeinflußt werden können. Eine vornehm-
lich an der Vorstrafenbelastung sich orientie-
rende Strafaussetzungspraxis hätte damit
allenfalls solche Verurteilte der Bewährungs-
hilfe unterstellt, die ausweislich einer a priori
günstigen Prognose einer solchen Hilfe nicht
bedürfen, dagegen denjenigen, bei denen es auf
gezielte Integrationshilfe ersichtlich ankommt,
die Chance der Strafaussetzung versagt (und so
allenfalls zu einer weiteren Verschlechterung
der Prognose beigetragen).

Die Entwicklung der gerichtlichen
Aussetzungspraxis – ein ›natürliches
Experiment‹…

In diesem Sinne kann man die in den ver-
gangenen Jahren beobachtete Öffnung der ge-
richtlichen Aussetzungspraxis hin zu den
früher noch als eher ungeeignet betrachteten
Tätergruppen als eine Art natürliches Experi-
ment betrachten: 

Im Zuge der Ausweitung der Strafaussetzun-
gen und Strafrestaussetzungen nahm nicht nur
die Aussetzungsrate der früher nur ausnahms-
weise infrage kommenden Freiheits- und Ju-
gendstrafen von mehr als einem bis zu zwei

Jahren auf über 50% zu. Die tatsächliche
Reichweite dieses natürlichen Experiments
zeigt sich insbesondere darin, daß in der Zeit
seit Beginn der Bewährungshilfestatistik
(1963) 
– der Anteil der Probanden ohne Vorstrafe auf

deutlich weniger als die Hälfte des ursprüng-
lichen Anteils gesunken ist.

– Dagegen stellen die Unterstellungen von be-
reits zum wiederholten Male verurteilten
Probanden heute mit ca. 85% bereits den
Regelfall dar. 

– Überproportional zugenommen hat insbe-
sondere die Zahl der bereits zum wiederhol-
ten Male unterstellten Probanden, deren An-
teil sich seit 1963 nahezu vervierfacht hat
(s. Schaubild 2).

… mit positivem Ergebnis

Es hat also vor allem der Anteil der nach
strafrechtlichen Kriterien als besonders risiko-
belastet geltenden Probandengruppen ganz er-
heblich zugenommen, während die Probanden
ohne Vorstrafe inzwischen eine Minderheit von
nurmehr einem knappen Siebtel der Proban-
denpopulation stellen. Zugleich hat jedoch der
Anteil der Straferlasse nicht – wie nach einem
primär an der strafrechtlichen Vorbelastung
orientierten Prognosekalkül zu erwarten gewe-
sen wäre – abgenommen, sondern um 16 Pro-
zentpunkte auf ca. 70% Straferlasse zugenom-
men. Bemerkenswert ist, daß die Gruppe der
bereits vorbelasteten Probanden (mit einem

Zuwachs der Bewährungsraten um mehr als 20
Prozentpunkte) hierzu sogar überproportional
beigetragen hat. Die Öffnung der Strafausset-
zungspraxis zugunsten der stärker vorbelaste-
ten Gruppen hat sich somit als vertretbar und
aussichtsreich erwiesen (s. Schaubild 3). 

Hätte die Praxis dagegen (wie dies noch die
älteren statistischen Prognosetafeln nahelegen)
die Prognose, etwa für die Aussetzungsent-
scheidung, primär an den Belastungen der
Vergangenheit festgemacht (Vorstrafen, soziale
Desintegration, Arbeitslosigkeit, Suchtmittel-
konsum), hätte sie nicht nur stillschweigend
vorausgesetzt, daß das künftige Verhalten eines
Rückfälligen durch seine bisherige Biographie
bereits soweit festgelegt ist, daß eine zutreffen-
de Voraussage künftiger Belastungen möglich
ist; sie hätte durch die Versagung der Strafaus-
setzung ihrerseits zu einer Erhöhung dieser Be-
lastungen beigetragen und im Ergebnis gerade
jene Gruppen von Straftätern von einer Be-
währungsunterstellung ausgeschlossen, die
letztlich am meisten von der aufgezeigten Ent-
wicklung profitiert haben.

Das ›natürliche Experiment‹ einer Öffnung
der Strafaussetzung für die bisherigen traditio-
nellen Zielgruppen des Strafvollzugs ist somit
auch durch die abschließende richterliche Ent-
scheidungspraxis offensichtlich deutlich be-
stätigt worden. Die Strafaussetzungspraxis hat
sich damit durchaus im Sinne der Intention des
Gesetzgebers entwickelt, nicht nur die ›unpro-
blematischen‹ Verurteilten zu begünstigen,
sondern auch für den ›problematischeren‹ Teil
der Verurteiltenpopulation Alternativen zu ei-
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ner drohenden Eskalation von Vollzugskarrie-
ren und zunehmender sozialer Desintegration
zu eröffnen. 

Zusammenfassend: Nicht prophetische
Verdikte, sondern prognostische Hand-
lungsanweisungen sind gefragt

– Es geht bei den im Strafrecht geforderten
Prognosen um die prognostische Beurteilung
und Bewertung der strafrechtlich gegebenen
Alternativen in Hinblick auf das Ziel, die
Aussichten für die künftige Legalbewährung
zu verbessern (und nicht um eine Extrapola-
tion bisheriger Belastungen in die Zukunft).

– Für die Legalbewährung spielen die gegen-
wärtigen und künftigen Bedingungen für
eine soziale (Re-)Integration eine größere
Rolle als die sozialen und strafrechtlichen
Belastungen der Vergangenheit. Eine sach-
gerechte und den rechtlichen Anforderungen
genügende Prognose muß deshalb als Inter-
ventionsprognose stets auch Möglichkeit und
Notwendigkeit des Einsatzes von (justiziel-
len und außerjustiziellen) Ressourcen zur
Resozialisierungshilfe einbeziehen.

– Daraus folgt, daß es gerade bei aufgrund
sozialer und strafrechtlicher Vorbelastung
problematischen Prognoseeinschätzungen
geboten ist, prognostisch abzuwägen, welche
Entscheidungsalternative eher die Möglich-
keit eröffnet, günstige Bedingungen für eine
Verbesserung der Prognose herzustellen. 

– Die Gruppe der Mehrfachrückfälligen mit
mehrfacher Vollzugserfahrung zeigt, daß der

Strafvollzug als solcher die Prognose nicht
besser gemacht hat; gerade hier erscheint es
angezeigt, Institute wie Vollzugslockerung,
Übergangsvollzug, Strafaussetzung, Be-
währungshilfe, Weisungen als Instrumente
zur Erprobung und zur Verbesserung der
Prognose einzusetzen. Die bisherige Erfah-
rung der Aussetzungspraxis belegt, daß eine
solche Strategie der Erprobung in Freiheit
mit dem Ziel, die Prognose zu verbessern,
vertretbar und aussichtsreich ist.
Es geht bei der strafrechtlich geforderten

Prognose nicht darum, aus einer schlechten
Vergangenheit eine schlechte Zukunft zu pro-
phezeien, sondern Wege aktiv zu erkunden und
zu eröffnen, sie verantwortlich zu gestalten.

Gerhard Spieß ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Juristischen Fakultät der

Universität Konstanz / Institut für Rechts-
tatsachenforschung
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